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Harksheider Weg 

 

Blickrichtung West, 

Kieler Straße 

 

 

 

 

 

 

Harksheider Weg 

 

Blickrichtung Ost 

Norderstedt 

 

 

 

 

 

Verkaufsaufgabe 
 

Baugrundstück mit Altbestand 
 

25451 Quickborn, Harksheider Weg 141 

 

 

 

Grundstück 

Straßenfront ca. 20 m 

 

1.403 m² 

Kaufpreis einschließlich Altbestand 

470,42 €/m² 

 

€ 660.000,00 
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Lage: 

 
Dieses Grundstück befindet sich in einer sehr guten Lage in Quickborn, einer Stadt mit 
rund 23.000 Einwohnern, nördlich von Hamburg. Die umliegende Bebauung besteht aus 
Einzel-Doppel- und Mehrfamilienhäusern. Schulen einschließlich zwei Gymnasien, Ärzte, 
Nahversorgungsmöglichkeiten sowie der öffentliche Nahverkehr liegen in unmittelbarer 
Nähe. Sportliche Einrichtungen wie Tennis und Golf gehören zum Umfeld. Die Autobahn 
A 7 ist nur 10 Minuten mit dem Auto entfernt und die Entfernung zum Flughafen beträgt 
17 km und zur Hamburger Innenstadt sind es 25 km. 
 

 

 
 

 
 

Abbildung: Mit freundlicher Empfehlung von Openstreetmap 
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Objektbeschreibung 
 

Das Grundstück mit einer Straßenfront 

von rund 20 m ist überwachsen mit Klein-

gehölz und einem Altbau aus den 60er 

Jahren, welcher seit über 10 Jahren nicht 

mehr bewohnt wurde. Das Gebäude ist 

daher abbruchreif. 

 

Für den Harksheider Weg gibt es keinen 

Bebauungsplan und somit weder ein 

Baufenster noch eine GRZ bzw. GFZ.  

Es gilt der § 34, Abs. 1 des Baugesetz-

buches (s. nachstehender Text): 

 

Innerhalb der im Zusammenhang 

bebauten Ortsteile ist ein Vorhaben 

zulässig, wenn es sich nach Art und Maß 

der baulichen Nutzung, der Bauweise und 

der Grundstücksfläche, die überbaut 

werden soll, in die Eigenart der näheren 

Umgebung einfügt und die Erschließung 

gesichert ist. 

 

Courtagepassus 

 

Die Provision für den Käufer beträgt 2% des beurkundeten Kaufpreises zzgl. geltender 

Mehrwertsteuer. 

 

Hinweise 
 

Die Provision von 2% zzgl. Mehrwertsteuer auf dem Kaufpreis ist mit dem Zustandekommen des 

Kaufvertrages (notarieller Vertragsabschluss) verdient und fällig. Die Vermittelnden und/oder 

Nachweisenden, Eberhard Schreyer und ggf. deren Beauftragte, erhalten einen unmittelbaren 

Zahlungsanspruch gegenüber dem Käufer (Vertrag zu Gunsten Dritter, § 328 BGB). 

Alle Angaben sind ohne Gewähr und basieren ausschließlich auf Informationen, die uns von unserem 

Auftraggeber übermittelt wurden. Wir übernehmen keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit 

und Aktualität dieser Angaben. Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten. Die Notar- und 

Grundbuchkosten sowie die Grunderwerbsteuer sind vom Käufer zu tragen. Auf Wunsch stehen wir 

Ihnen mit weiteren Informationen zum Objekt und zum Eigentümer gerne zur Verfügung. Die 

Besichtigung kann jederzeit nach Vereinbarung erfolgen. 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

1. Der Maklervertrag zwischen dem Kunden und uns kommt entweder durch schriftliche Vereinbarung oder durch die 
Inanspruchnahme unserer Maklertätigkeit auf der Grundlage bzw. in Kenntnis der für die erfolgreiche Vermittlungs-
/Nachweistätigkeit anfallenden Provisionsforderung zustande. Ergibt sich nicht aus den Umständen oder abweichen-
den Vereinbarungen etwas anderes, hat der Vertrag eine Laufzeit von sechs Monaten und verlängert sich jeweils 
automatisch um weitere sechs Monate, wenn nicht eine Vertragspartei mit einer Frist von einem Monat vor Vertrags-
ende gekündigt hat.  

 
2. Der Kunde ist nicht berechtigt, während der Laufzeit des Maklervertrages mit uns andere Makler mit Vermittlungs- 

und/oder Nachweistätigkeiten betreffend das Vertragsobjekt im Alleinauftrag zu beauftragen. Bei schuldhaftem Ver-
stoß gegen diese Regelung haftet der Kunde uns für die hierdurch entstehenden Schäden. 

 
3. Unsere Vermittlungs- und/oder Nachweistätigkeit erfolgt auf der Grundlage der uns von unseren Vertragspartnern 

oder anderen Auskunftsbefugten erteilten Auskünfte und Informationen, Irrtum und/oder Zwischenverkauf oder -
vermietung bleiben vorbehalten.  

 
4. Wir sind berechtigt, auch für die andere Partei des Hauptvertrages provisionspflichtig tätig zu werden, soweit keine 

Interessenkollision vorliegt.  
 

5. Kommt durch unsere Vermittlungs- und/oder Nachweistätigkeit statt des ursprünglich erstrebten Kaufvertrages zwi-
schen den Parteien des Hauptvertrages über das Vertragsobjekt ein Mietvertrag zustande oder umgekehrt, berührt 
dies den Provisionsanspruch nicht. Es gilt dann der übliche Maklerlohn im Sinne von § 653 Abs. 2 BGB als geschul-
det. 

 
6. Kennt der Kunde bei Abschluss des Maklervertrages die Vertragsgelegenheit betreffend das angebotene Vertrags-

objekt sowie die Vertragsbereitschaft des anderen Vertragsteils des Hauptvertrages (Vorkenntnis) oder erlangt er 
diese Kenntnis während der Laufzeit des Maklervertrages von dritter Seite, so hat er uns dies unverzüglich mitzutei-
len.  

 
7. Unsere Objektexposés, die von uns erteilten objekt-/vertragsbezogenen Informationen sowie unsere gesamte Ver-

mittlungs- und/oder Nachweistätigkeit ist bzw. sind ausschließlich für den/die jeweils adressierten Kunden als Emp-
fänger bestimmt. Der Kunde ist verpflichtet, mit den Informationen pp. nach Abschluss des Maklervertrages vertrau-
lich umzugehen und diese nicht an Dritte weiterzugeben. Verstößt der Kunde hiergegen schuldhaft, haftet er uns 
gegenüber auf Schadensersatz, wenn der Erfolg unserer Vermittlungs- und/oder Nachweistätigkeit hierdurch nicht 
eintritt.  

 
8. Der Provisionsanspruch ist im Sinne von § 652 Abs. 1 BGB mit Abschluss des Hauptvertrages fällig, wenn der 

Hauptvertrag auf unserer vertragsgemäßen Nachweis-/Vermittlungstätigkeit beruht. In diesem Fall ist der Kunde 
verpflichtet, uns unverzüglich mitzuteilen, wann, zu welchem Entgelt und mit welchen Beteiligten der Hauptvertrag 
geschlossen wurde. Die Auskunftsverpflichtung wird nicht dadurch berührt, dass der Hauptvertrag unter einer auf-
schiebenden Bedingung steht und diese noch nicht eingetreten ist.  

 
9. Der Kunde darf Zurückbehaltungsrechte oder Aufrechnungsrechte gegenüber unsere Provisionsforderung nur gel-

tend machen, wenn die Forderungen des Kunden auf demselben Vertragsverhältnis (Maklervertrag) beruhen oder 
wenn sonstige Ansprüche unbestritten oder rechtskräftig tituliert sind.  
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